
Gem.Rat Nr. 20/2016 

S:\Gemeinderat\öffentlich\BERAT20.doc 

 
 
     

   BERATUNGSUNTERLAGE 
 

 

                                                                                           

zu TOP 5: 
Seniorenrat Weisenbach  

���� Tätigkeitsbericht  
���� Benennung der Mitglieder des Seniorenrates für die Amtszeit  
    vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2019 

 
a) SACHVERHALT 
 
In seiner Sitzung vom 26. Februar 2014 hat der Gemeinderat ein Statut für den 
Seniorenrat Weisenbach erlassen (siehe Anlage 1). Nach § 2 des Statuts erstattet der 
Seniorenrat alle drei Jahre rechtzeitig vor dem Ende seiner Amtszeit dem 
Gemeinderat einen Tätigkeitsbericht. Außerdem werden nach § 3 des Statuts die 
Mitglieder des Seniorenrates vom Bürgermeister im Einvernehmen mit dem 
Gemeinderat für eine Amtszeit von drei Jahren berufen.  
 

Tätigkeitsbericht  
 
Seit Frühjahr 2010 ist der Weisenbacher Seniorenrat nun bereits aktiv und hat sich 
nicht nur in Weisenbach, sondern auch weit darüber hinaus einen sehr guten Ruf 
erarbeitet. Die Bürgerinnen und Bürger nehmen nicht nur die jährlich sechs 
Informationsveranstaltungen zu seniorenrelevanten aktuellen Themen sehr gut an, 
sondern nutzen auch mehr und mehr die individuellen Beratungen durch die 
Mitglieder des Seniorenrates in vielerlei Angelegenheiten. 
 
Besonders erfolgreich ist die mobile Wohnberatung mit zwei zertifizierten 
Wohnberatern, die bereits eine Vielzahl von Seniorinnen und Senioren beim 
altersgerechten Umbau ihrer Wohnung beraten und unterstützt haben. Seit 
November 2015 erfolgen durch inzwischen nahezu zwanzig Helferinnen und Helfer 
einmalige und kurzzeitige Hilfen und Unterstützungen im Projekt „Bürgernetzwerk- 
Helfende Hände“. Zur Information über die aktuelle Arbeit des Seniorenrates ist als 
Anlage 2 der aktuelle Flyer beigefügt. Der Teamleiter des Seniorenrats Rudolf Fritz 
wird in der Sitzung einen Tätigkeitsbericht abgeben und für Fragen zur Verfügung 
stehen. 
 

Aufgestellt : 
 
Weisenbach, 06.04.2016 
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Sichtvermerk: 
 
Weisenbach, 06.04.2016 
 
 
............................................... 
Toni Huber 
Bürgermeister 

Ausschuss genehmigt - abgelehnt 
 
am .......................................... 
 
Gemeinderat genehmigt- abgelehnt 
 
am ........................................ 
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Benennung der Mitglieder des Seniorenrates  
 
Ebenfalls in der Sitzung des Gemeinderates am 26. Februar 2014 wurden Renate 
Beck, Hans Feldick, Rudolf Fritz, Roswitha Hauser und Friedbert Wörner für eine 
Amtszeit von drei Jahren und damit bis zum 31.12.2016 als Mitglieder des 
Seniorenrates Weisenbach berufen. Als weiteres Mitglied des Seniorenrates wurde in 
der Gemeinderatssitzung vom 23. April 2015 Dr. Ulrich Spies in den Seniorenrat 
berufen.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, die oben genannten Seniorenräte bereits jetzt für eine 
weitere Amtszeit von drei Jahren und somit vom 01.01.2017 bis 31.12.2019 in den 
Seniorenrat zu berufen.  
 
b) BESCHLUSSVORSCHLAG 
 
1. Der Gemeinderat nimmt den Tätigkeitsbericht des Seniorenrates zur Kenntnis.  

 
2. Der Bürgermeister wird beauftragt, im Einvernehmen mit dem Gemeinderat die 

Seniorenräte Renate Beck, Roswitha Hauser, Hans Feldick, Rudolf Fritz, Friedbert 
Wörner und Dr. Ulrich Spies für die Amtszeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2019 als 
Mitglieder des Seniorenrates Weisenbach zu berufen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


